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Mitteilung Nr. 219/2024 

Schulgutachten für die Ausbildung der Lehramtsreferendar:innen im Vor-
bereitungsdienst und über die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter an 
öffentlichen Schulen sowie über die Qualifizierung und Prüfung zur Lehr-
befähigung in einem Fach an öffentlichen Schulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 28. Juni 2024 wurde die „Verordnung über die Ausbildung der Lehramtsreferendarinnen 

und -referendare im Vorbereitungsdienst und über die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter 

sowie über die Qualifizierung und Prüfung zur Lehrbefähigung in einem Fach an öffentlichen 

Schulen (Ausbildungs-, Prüfungs- und Qualifizierungsverordnung für Lehrämter und Lehrbefähi-

gungen in einem Fach – APQV-L)“ vom 20. Juni 2024 verkündet. Diese gilt rückwirkend ab dem 
01.02.2024. Die Qualifizierungsmaßnahmen zur „Lehrbefähigung in einem Fach“ (insbesondere 

in § 29) sind in der APQV-L nun ebenfalls abgebildet, zudem sind insbesondere Erleichterungen 

hinsichtlich einzelner Prüfungsbestimmungen vorgenommen worden.  

Entsprechend gibt es nun zwei verschiedene Schulgutachten-Formulare: 

• Das neue Schulgutachten-Formular für die Ausbildung im Referendariat und für die 

Qualifizierung zur „Lehrbefähigung in einem Fach“ unter Anwendung der §§ 10, 17, 21 und 

29 der APQV-L ab dem 1. Februar 2024.  
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• Das bisherige Schulgutachten-Formular nach §§ 10, 17 und 21 der APV-L gilt weiterhin 

für alle Referendarinnen und Referendare, die bis einschließlich 1. August 2023 ihren 

Vorbereitungsdienst aufgenommen haben.  

Gleichzeitig wurde auch das Protokollformular zum Ergebnis des Feedback- und Perspektiv-
gespräches angepasst. Dieses gilt für alle Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Prüfungsdurch-

gänge nach APQV–L und auslaufend auch nach APV-L. Auch hier ist die Qualifizierungsmaß-

nahme zum Erwerb der „Lehrbefähigung in einem Fach“ nun enthalten. Der Anhang des Proto-

kollformulars wurde nicht geändert. 

Diese Formulare sind im üblichen Formular-Ordner „Lehrkräfteausbildung“ in der Schuldatenplatt-

form (SDP) abgelegt. Ebenso finden sich dort Hinweise zur Benutzung und Installation der Schul-

gutachten-Formulare.  

Die relevanten Dateien tragen dabei folgende Überschriften: 

01_Wichtige Hinweise zur Benutzung und Installation der Formulare Schulgutachten 
 

02_Schulgutachten nach §§ 10, 17, 21 und 29 der APQV-L_gültig für Ausbildungsdurch-
gänge mit Beginn ab 01.02.2024_einschließlich “Lehrbefähigung in einem Fach“ 

 
03_Schulgutachten nach §§ 10,17 und 21 der APV-L_gültig für Ausbildungsdurch-
gänge mit Beginn bis einschließlich 01.08.2023 
 
04_Empfohlenes Protokollformular zum „Feedback- und Perspektivgespräch gem. § 2 
APQV-L (und auslaufend APV-L)“  

 
05_Anhang zum Protokollformular zum Feedback- und Perspektivgespräch APQV-L 
(und auslaufend APV-L) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. Tatjana Menke 


